
 
 
 
 
 

Spesenreglement für 
Trainer von Fussballvereinen des 

Fussballverbandes Region Zürich (FVRZ) 
(gültig ab 1.1.2011) 

 
 
 
1. Geltungsbereich 
 

Dieses Reglement regelt den Spesenersatz an Trainer im Breitenfussball, welche im Auftrage ih-
res jeweiligen Vereins eine ehrenamtliche Tätigkeit erfüllen. 

 
 
2. Definition des Spesenbegriffs 
 
 Als Spesen im Sinne dieses Reglementes gelten die Auslagen, welche bei einem Trainer in Aus-

übung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für seinen Verein angefallen sind. Aufwendungen, die für 
die Ausübung seiner Tätigkeit nicht notwendig waren, werden vom jeweiligen Verein nicht über-
nommen, sondern sind vom Trainer selbst zu tragen. 

 
 
3. Spesenvergütung mit einer Jahrespauschale 
 
 Die Berechtigten erhalten für ihre gesamten Bemühungen im Breitenfussball nach Aufwand defi-

nierte Jahrespauschalen. Die Pauschalen basieren auf einem Richtwert von 45 Wochen p.a. und 
setzen sich wie folgt zusammen: 
 
- Trainer der Stufe 1 max. SFr. 6‘000.00 p.a. 

Basis für: 
Pro Woche  3 bis 4 Training 
  3 Teamsitzungen 
  2 Trainersitzungen 
  1 Spiel (während 8 Wochen: 2 Spiele) 
Pro Saison  1 Trainingslager 
  1 Trainingsweekend 
  3 Turniere 

Auslagen, z.B.: 
Auswärtige Verpflegung, Büromaterial, Telefon, Teamauslagen 
 

- Trainer der Stufe 2 max. SFr. 4‘000.00 p.a. 

Basis für: 
Pro Woche  2 bis 3 Training 
  2 Teamsitzungen 
  1 Trainersitzung 
  1 Spiel 
Pro Saison  1 Trainingslager oder Trainingsweekend 
  2 Turniere 

Auslagen, z.B.: 
Auswärtige Verpflegung, Büromaterial, Telefon, Teamauslagen 
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3. Spesenvergütung mit einer Jahrespauschale (Fortsetzung) 
 

- Trainer der Stufe 3 max. SFr. 2’900.00 p.a. 

Basis für: 
Pro Woche  1 bis 2 Training 
  1 Teamsitzung 
  1 Spiel 
Alle 2 Wochen  1 Trainersitzung 
Pro Saison  1 Trainingslager oder Trainingsweekend 
  6 Turniere 

Auslagen, z.B.: 
Auswärtige Verpflegung, Büromaterial, Telefon, Teamauslagen 

 
Für freiwillig Mitarbeitende, deren Auslagen nach diesem Reglement vergütet werden, kann auf 
das Ausstellen eines Lohnausweises verzichtet werden. Wird jedoch ein Lohnausweis erstellt, z.B. 
weil ein Lohn ausbezahlt wurde oder die Entschädigung gemäss Ziffer 3 des Spesenreglementes 
den Höchstbetrag übersteigt, sind die Pauschalspesen im Lohnausweis unter Ziffer 13.2 mit dem 
Vermerk „Spesenreglement des Fussballverbandes Region Zürich am 19. Oktober 2011 
durch das Kantonale Steueramt Zürich genehmigt“ aufzuführen. 

 
 
4. Pauschale Fahrtspesen  Dienstfahrten mit Privatwagen (Basis: SFr. 0.70 pro Kilometer) 
 

01 - 05 km Fahrt (Wohnort – Sportanlage Stammverein – Wohnort) max. SFr. 1’800.00 p.a. 
06 - 15 km Fahrt (Wohnort – Sportanlage Stammverein – Wohnort) max. SFr. 2’900.00 p.a. 
16 - 25 km Fahrt (Wohnort – Sportanlage Stammverein – Wohnort) max. SFr. 4’100.00 p.a. 
über 26 km Fahrt (Wohnort – Sportanlage Stammverein – Wohnort) max. SFr. 6’800.00 p.a. 
 
Trainerstufe 01 bis 05 km 06 bis 15 km 16 bis 25 km über 26 km 

Stufe 1 SFr. 1’800.00 SFr. 2’900.00 SFr. 4’100.00 SFr. 6’800.00 

Stufe 2 SFr. 1'500.00 SFr. 2'300.00 SFr. 3’100.00 SFr. 5'100.00 

Stufe 3 SFr. 1'300.00 SFr. 1'800.00 SFr. 2'400.00 SFr. 3’800.00 

 
Mit der Jahrespauschale sind grundsätzlich alle Kilometerauslagen der freiwillig Mitarbeitenden 
(ehrenamtliche Trainer) abgedeckt. Für Fahrten an Turniere im Ausland werden die zusätzlich ge-
fahrenen Kilometer mit SFr. 0.70 pro Kilometer entschädigt. Dies bedingt jedoch, dass ein Fahr-
tenbuch geführt werden muss. 

 
 
5. Gültigkeit 
 
 Dieses Spesenreglement wurde von der Steuerverwaltung des Kantons Zürich am 19. Oktober 

2011 genehmigt. 
 
 Für den Vollzug des vorliegenden Reglementes ist der Finanzchef des jeweiligen Vereins verant-

wortlich. Er kann über die Anwendung der Bestimmungen dieses Reglementes zusätzliche admi-
nistrative Weisungen erlassen. 

 
 Dieses Reglement wurde auf Anregung des Regionalvorstandes des FVRZ erstellt und ist für die 

Vereine des FVRZ gültig. 
 
 Dieses Spesenreglement kann ab 1. Januar 2012 angewendet werden. 
 
 
 
Schlieren, 11. Januar 2011 
 
FUSSBALLVERBAND REGION ZÜRICH 

  
Bruno Bolliger Reinhard Zweifel 
Leiter Finanzen /  Präsident 
Mitglied Regionalvorstand 



  -3- 

Anhang zum Spesenreglement 

 
 
Erläuterungen zu den Pauschalspesen 

 
Trainer der Stufe 1 

Basis für: 
Pro Jahr  rund 140 Training 
  rund 120 Teamsitzungen 
  rund 70 Trainersitzungen 
  rund 45 Spiele 
Pro Saison  1 Trainingslager 
  1 Trainingsweekend 
  3 Turniere 
 

Auslagen Zusatzbemerkungen SFr. 

Büromaterial Papier, Druckerpatronen, Couvert, Flipchartblätter etc.  400.00 

Portokosten Spezielle Versände an Spieler (z.B. Trainingslager)  150.00 

Telefon-/SMS-Kosten Kommunikation mit Spielern, Funktionären, Trainern, gegnerischen Verei-
nen für Spiele, Trainingslager, Aus-/Weiterbildung etc. 

 1'300.00 

Parkgebühren Auswärtsspiele, Einkäufe, Aus-/Weiterbildungstage, Turniere etc.  100.00 

Trainingsmaterial Taktiktafel, Fussballbücher, Stoppuhr, Videos, spezielle Bälle, Kleider etc.  800.00 

Teambildung Referenten, Eintritte für Klettern in Schlucht etc.  800.00 

Getränke für Team 100 Anlässe (Training/Spiele) x 20 Spieler/Betreuer   750.00 

Essen für Team 20 Anlässe (Taktik/Teambildung*/Spiele) x 20 Spieler/Betreuer   1‘000.00 

Diverses Car inkl. Benzin für Auswärtsspiele, Material Medizinkoffer,   700.00 

Total   6‘000.00 

 
 
Trainer der Stufe 2 

Basis für: 
Pro Jahr  rund 100 Training 
  rund 80 Teamsitzungen 
  rund 50 Trainersitzungen 
  rund 35 Spiele 
Pro Saison  1 Trainingslager oder Trainingsweekend 
  2 Turniere 
 

Auslagen Zusatzbemerkungen SFr. 

Büromaterial Papier, Druckerpatronen, Couvert, Flipchartblätter etc.  300.00 

Portokosten Spezielle Versände an Spieler (z.B. Trainingslager)  100.00 

Telefon-/SMS-Kosten Kommunikation mit Spielern, Funktionären, Trainern, gegnerischen Verei-
nen für Spiele, Trainingslager, Aus-/Weiterbildung etc. 

 700.00 

Parkgebühren Auswärtsspiele, Einkäufe, Aus-/Weiterbildungstage, Turniere etc.  100.00 

Trainingsmaterial Taktiktafel, Fussballbücher, Stoppuhr, Videos, spezielle Bälle, Kleider etc.  800.00 

Teambildung Referenten, Eintritte für Klettern in Schlucht etc.  300.00 

Getränke für Team 80 Anlässe (Training/Spiele) x 20 Spieler/Betreuer  450.00 

Essen für Team 15 Anlässe (Taktik/Teambildung*/Spiele) x 20 Spieler/Betreuer   750.00 

Diverses Car inkl. Benzin für Auswärtsspiele, Material Medizinkoffer  500.00 

Total   4‘000.00 

 
 
Trainer der Stufe 3 

Basis für: 
Pro Jahr  rund 70 Training 
  rund 50 Teamsitzungen 
  rund 30 Trainersitzungen 
  rund 25 Spiele 
Pro Saison  1 Trainingslager oder Trainingsweekend 
  2 Turniere 
 

Auslagen Zusatzbemerkungen SFr. 

Büromaterial Papier, Druckerpatronen, Couvert, Flipchartblätter etc.  200.00 

Portokosten Spezielle Versände an Spieler (z.B. Trainingslager)  100.00 

Telefon-/SMS-Kosten Kommunikation mit Spielern, Funktionären, Trainern, gegnerischen Verei-
nen für Spiele, Trainingslager, Aus-/Weiterbildung etc. 

 600.00 

Parkgebühren Auswärtsspiele, Einkäufe, Aus-/Weiterbildungstage, Turniere etc.  100.00 

Trainingsmaterial Taktiktafel, Fussballbücher, Stoppuhr, Videos, spezielle Bälle, Kleider etc.  500.00 

Teambildung Referenten, Eintritte für Klettern in Schlucht etc.  300.00 

Getränke für Team 60 Anlässe (Training/Spiele) x 20 Spieler/Betreuer   450.00 

Essen für Team 10 Anlässe (Taktik/Teambildung*/Spiele) x 20 Spieler/Betreuer      500.00 

Diverses Car inkl. Benzin für Auswärtsspiele, Material Medizinkoffer  150.00 

Total   2’900.00 
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Anhang zum Spesenreglement (Fortsetzung) 

 
 
Erläuterungen zu den Fahrtspesen 

 
 
Trainer der Stufe 1 

Basis für: 
Pro Jahr  rund 140 Training 
  rund 120 Teamsitzungen 
  rund 70 Trainersitzungen 
  rund 45 Spiele (davon 25 Auswärtsspiele) 
Pro Saison  1 Trainingslager 
  1 Trainingsweekend 
  3 Turniere 
 

Wohnort (4) Training Teamsitzung Trainersitzung Spiele (1) Turniere etc. (2) 

01 bis 05 km SFr. 500.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 800.00 SFr. 500.00 

06 bis 15 km SFr. 1'500.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 900.00 SFr. 500.00 

16 bis 25 km SFr. 2'500.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 1’100.00 SFr. 500.00 

über 26 km (3) SFr. 4'900.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 1’400.00 SFr. 500.00 

 
(1) = Durchschnittlich 40 km pro Auswärtsspiel (Stammverein – auswärtiger Verein – Stammverein) 
(2) = Durchschnittlich 600 km pro Saison (exkl. Trainingslager = Nutzung des Flugzeuges) 
(3) = Durchschnittlich 50 km 
(4) = Entfernung in km „Wohnort – Stammverein – Wohnort“ 
 
 
Trainer der Stufe 2 

Basis für: 
Pro Jahr  rund 100 Training 
  rund 80 Teamsitzungen 
  rund 50 Trainersitzungen 
  rund 35 Spiele (davon 20 Auswärtsspiele) 
Pro Saison  1 Trainingslager oder Trainingsweekend 
  2 Turniere 
 

Wohnort (4) Training Teamsitzung Trainersitzung Spiele (1) Turniere etc. (2) 

01 bis 05 km SFr. 400.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 600.00 SFr. 500.00 

06 bis 15 km SFr. 1’100.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 700.00 SFr. 500.00 

16 bis 25 km SFr. 1’800.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 800.00 SFr. 500.00 

über 26 km (3) SFr. 3’500.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 1’100.00 SFr. 500.00 

 
(1) = Durchschnittlich 40 km pro Auswärtsspiel (Stammverein – auswärtiger Verein – Stammverein) 
(2) = Durchschnittlich 600 km pro Saison (exkl. Trainingslager = Nutzung des Flugzeuges) 
(3) = Durchschnittlich 50 km 
(4) = Entfernung in km „Wohnort – Stammverein – Wohnort“ 
 
 
Trainer der Stufe 3 

Basis für: 
Pro Jahr  rund 70 Training 
  rund 50 Teamsitzungen 
  rund 30 Trainersitzungen 
  rund 25 Spiele (davon 15 Auswärtsspiele) 
Pro Saison  1 Trainingslager oder Trainingsweekend 
  6 Turniere 
 

Wohnort (4) Training Teamsitzung Trainersitzung Spiele (1) Turniere etc. (2) 

01 bis 05 km SFr. 300.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 500.00 SFr. 500.00 

06 bis 15 km SFr. 700.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 600.00 SFr. 500.00 

16 bis 25 km SFr. 1’200.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 700.00 SFr. 500.00 

über 26 km (3) SFr. 2’500.00 SFr. 0.00 SFr. 0.00 SFr. 800.00 SFr. 500.00 

 
(1) = Durchschnittlich 40 km pro Auswärtsspiel (Stammverein – auswärtiger Verein – Stammverein) 
(2) = Durchschnittlich 1000 km pro Saison 
(3) = Durchschnittlich 50 km 
(4) = Entfernung in km „Wohnort – Stammverein – Wohnort“ 


